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tigkeit VO Menschen einzutordern. Der SCHNAUCN Bestimmung VO Pflichten entsprichteiıne SCHAUC Bemessung VO Sünden. Moufangs Moraltheologie Orlentiert sıch Tho-
INas VO  D Aquın und Alphons VO Liguori SOWIe Gury 5] und Th Gousset,fterner Martın und Klee; S1E läßt fast jede Auseinandersetzung mıt eigenständ1-
pgCn zeıtgenössıschen Denkern vermıssen. Auf Martın veht VOT allem die Grundstrukturder „Grundlinien“, auf lee die Entscheidung für eıne reine Pflichtenlehre, auf Gury dieAnlage auft Kasuıstık und Beichtstuhlmoral zurück „Während sıch der MaınzerMoraltheologe der soz1ıalen Problematik 1n den ‚Grundlinien‘ noch kaum andeutungs-welse wıdmet, zufßert sıch azu austührlich iın einer Reihe VO Ansprachen. Miıt klarantıiliberalem Zungenschlag analysiert hier die Ursachen für das ‚soz1ale Frage‘ gC-nNnannte Phänomen und wiırbt, Andeutung uch naturrechtlicher Argumentations-figuren, für einen Lösungsansatz, der aut eıne realıstische Soz1ialreform innerhalb derbestehenden politischen und ökonomischen Verhältnisse hinausläuft. Bıs auf wenı1geuancen entspricht dieser sozlalpraktische AÄAnsatz Moufangs dem Bıschoft Kettelers,den sıch fast durchweg anschließt“ Ursprünglıch WAar tür Moufang die „soz1aleFraäge: eıne rein relig1ös-sittliche Frage. Er sah als Ursache der soz1ı1alen Übelstände denrelig1ös-sittlichen Verfall „Wıe Ketteler äandert uch Moufang seiıne tradıtionelleSiıchtweise der soz1alen Problematik VO der Mıtte der 60 Jahre Religion un: SItt-iıchkeit lein, heilßt HU können die sozıale Frage nıcht lösen: raucht uchstrukturelle Veränderungen und die Mıtwirkung des Staates“ (41 5 An dieser Stelle SCwınnt INnan den Eındruck, da{fß Moufang seinen sehr ınnerkirchlich-positivistischenAnsatz 1n Rıchtung auf eine stärkere Realitätsorientierung überwinden beginnt. DerAutor kommt dem Schlufß IM seınen Stellungnahmen ZUuUr ‚sozıalen Frage‘ gehörtedem Moraltheologen Moufang, W1e Wır heute wıssen, die Zukuntft, 1n seınen ‚Grundli-1en hat sıch weıtgehend überlehbr“ Dıi1e umfangreiche Arbeit, diıe aut sorgfälti-
SC Studium uch ungedruckter Quellen, insbesondere VoO Nachschriften VO Vorle-
SUNgCN Moufangs beruht un! deren Lıteraturverzeichnis 56 Seıten um:  t) 1St sowohlals hıstorische Eınführung 1n den deutschen Katholiziısmus des 19:]hats WI1€e uch alssystematısche Darstellung gelungen. Wünschenswert ware eın Sach- und Namensver-zeichnis SCWESCNH; un dem Verlag ware eın besseres Siılbentrennungsprogramm CIND-tehlen.

Dıie Arbeit hat aktuelle Bedeutung: S1e zeıgt, Ww1e problematisch letztlich ıne Kıiırch-lıchkeit 1St, die auf eiINne Engführung VO Autorität als rein ormale Autorität hinausläufrt.Damıt würde das kırchliche Lehramt mıi1t einer Art VO Vormundschaft gegenüber fürunmündig gehaltenen Rezıpıienten verwechselt und gerade etzten Endes 1Ur _-oraben. KNAUER

STOLLE, VOLKER, Luther und Paulus. Dıi1e exegetischen un!| hermeneutischen Grundla-
CI der lutherischen Rechttertigungslehre 1m Paulinismus Luthers (Arbeıiten ZUr Bı-be und ihrer Geschichte:
ISBN 3-374-01990-0

and 10) Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2002 57 $

Dıiese außerordentlich anregende Arbeit überzeugt durch ihre Gründlichkeit, solıdeArgumentation und Wahrhaftigkeit. Der Vert. fragt nıcht 1Ur ach den „Grundlagen derRechtfertigungslehre“ 1mM Paulusverständnis Luthers, sondern darüber hinaus, ob undWI1e weıt diese Sıcht uch den Aussagen des Paulus entspricht Ww1e€e WIr ıhn heuteegetisch verstehen gelernt haben Dabe!: werden nıcht selten erhebliche Dıiıtterenzen fest-gestellt, die einem lutherischen Exen wohl leichter abgenommen werden. StolleSt.) le
he gl dies VOFr der „Pers ektive, mıiıt bıblisch-exegetischen Eıinsichtenrkömmliche konfessionelle Kon rontationen überwinden“ (68) W as somıt eıneEınladung alle Theologen bedeutet, mıiıt ıhm ygemeınsam auf Paulus schauen. Es se1lnämlich „unübersehbar Aass die Paulusauslegung bıs heute weıthın noch 1mM Banne deshermeneutischen Ansat
gelungen 1St. Das hat da

ZC5S Luthers steht und ıhr eine dıtferenzierte Betrachtung nıcht
uch 1ne konsequente Wahrnehmung des Paulus VO: seiınemeigenen Ansatz her verhindert“ So kann INan als katholischer Theologe diese Ar-beit 1Ur mıt Spannung lesen.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Der Autbau: Dıie Eıinleitung 13-—72) bringt nach Überlegungen „Biblische Bot-
schaft un! geschichtliche Prägung“ 1n eiınem „torschungsgeschichtlichen Rückblick“
kritische Stimmen 1mM Jhdt Luthers Paulusinterpretation und weılst 1 9 hın aut
„Entwicklungen be1 Luther und Paulus“, auch W as den Kanon betritfft. Die Verwurze-
lung lehrmäfßiger Entwicklungen 1n der Lebensgeschichte Luthers bleibt eın durchgän-
oiger Zug der weıteren Kap So wırd 1n eıl 14 „Luthers autobiographische Selbstvorstel-
lung als ‚Paulus““ VO seıner Lektüre des Galaterbriefes her verständlıich, die eingefärbt
1St durch Luthers persönlıche Fragestellung. In Teıl I: „Luthers frühe Beschäftigung
1mM Kolleg (1513241518)*; überrascht zunächst der Titel „Paulusinterpretation als Ele-
ment der Psalmenauslegung“, bevor Luthers Vorlesungen ber den Römerbrieft, den
Galaterbriet und den Hebräerbrief, den anfangs noch für paulınisch hielt, reflektiert
werden. St bemerkt, da{fß VO letzterem bleibende Einflüsse auf Luthers Paulusbild aUus-

gehen. 'eıl untersucht, Ww1e Luther „mıiıt Paulus 1m wıissenschaftlichen Diskurs AI U-
mentiert (1519-1521)” un geht dabe] VO Kommentar ZU Galaterbrief, VO  - den
Üperatıones ın Psalmaos (‚Gottesgerechtigkeıit‘), der Confutatio Yat10onıs Latomıianae und
VO Kom 23 Au  n eıl stellt schließlich „Luthers eigenständıg gepragten Paulinismus
se1ıt 15297 VOI, uch hıer wıeder anhand der Schriften der 1U tolgenden Jahre bıs 15357
Weihnachts stille 19322 Vorreden ZU Septembertestament und Vorlesung ber den
Römerbrie De SPCY7VDO Aarbitrio un: Vorlesung ZU Galaterbrief. Das Ergebnis wiırd
schließlich anhand der Schlüsselbegriffe MLOTLG, VOLOG, ÖLXALOVOOAL, AVOQWTOG, EOYO
gebündelt (346—-370, ausgehend VO den Disputationen). In Teıl V{ fragt Sta w1e sıch der
Paulinismus Luthers 1n den bekenntnismäfßigen Ausprägungen der lutherischen Recht-
tertigungslehre auswirkt, VIL den Weg VO Paulus ZUuU Paulinismus Luthers
sumıeren und die Bedeutung beider „angesıichts heutiger Herausforderungen“ aufzuzei-
SCH. Dıi1e Überlegungen Jleiben klar den Texten un! sınd damıt
exegetischer Ww1e€e historischer un: dogmatischer Rücksicht außerordentlich intormatıv.

Eınıge Beispiele: „Paulus spricht VO Gottesgerechtigkeit nıemals 1mM Sınne VO STra-
fender Gerechtigkeıit“ (83), w1e Luther C(UE Eın „Problem liegt darın, da{fß Luther das
Judentum AT Iypus verdienstlicher eıgener Gerechtigkeit erklärt“ (88) und, analog
dazu, arın uch den Fehler der Kırche sıeht („menschlıche Selbstbehauptung N-
über (sottes Gnade in Christus“ Luthers „Wende“ (von der heilsgeschichtlichen
bei Paulus) „ ZUur anthropologischen Perspektive 1sSt die entscheidende Unterscheidung

Paulus“ (93) Dabei wırd „Gottes Weg der besonderen Zuwendung IsraelBUCHBESPRECHUNGEN  Der Aufbau: I Die Einleitung (13-72) bringt nach Überlegungen zu „Biblische Bot-  schaft und geschichtliche Prägung“ in einem „forschungsgeschichtlichen Rückblick“  kritische Stimmen im 20. Jhdt. zu Luthers Paulusinterpretation und weist u.a. hin auf  „Entwicklungen bei Luther und Paulus“, auch was den Kanon betrifft. Die Verwurze-  lung lehrmäßiger Entwicklungen in der Lebensgeschichte Luthers bleibt ein durchgän-  giger Zug der weiteren Kap. So wird in Teil II „Luthers autobiographische Selbstvorstel-  lung als ‚Paulus‘“ von seiner Lektüre des Galaterbriefes her verständlich, die eingefärbt  ist durch Luthers persönliche Fragestellung. In Teil III, „Luthers frühe Beschäftigung  im Kolleg (1513-1518)“, überrascht zunächst der Titel „Paulusinterpretation als Ele-  ment der Psalmenauslegung“, bevor Luthers Vorlesungen über den Römerbrief, den  Galaterbrief und den Hebräerbrief, den er anfangs noch für paulinisch hielt, reflektiert  werden. St. bemerkt, daß von letzterem bleibende Einflüsse auf Luthers Paulusbild aus-  gehen. Teil IV untersucht, wie Luther „mit Paulus im wissenschaftlichen Diskurs argu-  mentiert (1519-1521)“ und geht dabei vom Kommentar zum Galaterbrief, von den  Operationes in Psalmos (‚Gottesgerechtigkeit‘), der Confutatio rationıs Latomianae und  von Röm 7,23 aus. Teil V stellt schließlich „Luthers eigenständig geprägten Paulinismus  seit 1522“ vor, auch hier wieder anhand der Schriften der nun folgenden Jahre bis 1537:  Weihnachtspostille 1522, Vorreden zum Septembertestament und Vorlesung über den  Römerbrief, De servo arbitrio und Vorlesung zum Galaterbrief. Das Ergebnis wird  schließlich anhand der Schlüsselbegriffe xiotLS, VÖPOG, ÖLXALODOBAL, ÄVBQWTNOG, EOYO  gebündelt (346-370, ausgehend von den Disputationen). In Teil VI fragt St., wie sich der  Paulinismus Luthers in den bekenntnismäßigen Ausprägungen der lutherischen Recht-  fertigungslehre auswirkt, um VII. den Weg von Paulus zum Paulinismus Luthers zu re-  sümieren und die Bedeutung beider „angesichts heutiger Herausforderungen“ aufzuzei-  gen. Die Überlegungen bleiben stets klar an den Texten und sind damit unter  exegetischer wie historischer und dogmatischer Rücksicht außerordentlich informativ.  Einige Beispiele: „Paulus spricht von Gottesgerechtigkeit niemals im Sinne von stra-  fender Gerechtigkeit“ (83), wie Luther es tut. Ein „Problem liegt darin, daß Luther das  Judentum zum Typus verdienstlicher eigener Gerechtigkeit erklärt“ (88) und, analog  dazu, darin auch den Fehler der Kirche sieht („menschliche Selbstbehauptung gegen-  über Gottes Gnade in Christus“ 167f.). Luthers „Wende“ (von der heilsgeschichtlichen  bei Paulus) „zur anthropologischen Perspektive ist die entscheidende Unterscheidung  zu Paulus“ (93). Dabei wird „Gottes Weg der besonderen Zuwendung zu Israel ... aus-  geblendet, und das Alte Testament erscheint so fast als Negativfolie des Neuen“ (452). —  Ferner: Paulus konnte „mit dem Begriff Gottesgerechtigkeit ... den Begriff der Gerech-  tigkeit eindeutig aus dem Gesetzeskontext lösen“, während für Luther „dieser Begriff  ein Hindernis“ war, welches er auf die Weise überwand, „dass er in umgekehrter Rich-  tung vorging und Hab 2,4 als Interpretationsschlüssel für die Gottesgerechtigkeit be-  nutzte,“ und „diese dann als Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, verstand“ (113£.; 170-209).  Daß damit paulinische und lutherische „Rechtfertigungslehre“ auseinanderklaffen, ist  evident.  Ein Zweites: Luther habe den Gesetzesbegriff des Paulus erweitert zu einem „allge-  meinen, für alle Menschen in gleicher Weise geltenden Gesetz“ (354f.). So „kommt das  Gesetz nicht als Gottes besondere Offenbarung an Israel in Blick, sondern wechselt die  Seite und wird zum universalen Exponent der Front aller Verderbensmächte, welche die  Sünde zum Kampf gegen Gott mobilisiert hat“ (320). Und es kommt zu dem unpaulini-  schen „Gesetz und Evangelium“, die nach Luther „aufs sorgfältigste auseinander zu hal-  ten“ seien; „denn ... sie sind so weit voneinander entfernt wie Himmel und Erde“ (322;  vgl. 316-324 und 326). Während (in Gal 3,6-29) „die Argumentationsstruktur bei Pau-  lus auf die letzte Einheit in Gottes Handeln hin ausgerichtet ist“, entfalte „Luther an  eben diesem Text die von ihm entdeckte Doppelheit christlicher Existenz“ und hebe  „das simul der Gleichzeitigkeit von Gesetz und Verheißung, Verlorenheit unter der  Sünde und Gerechtigkeit im Glauben an Christus ... hervor“ (322f.).  Damit sind wir beim dritten Beis  jel: Was in diesem Werk immer wiederkehrt, ist der  Aufweis, daß das lutherische „sim  ul iustus et peccator“ unpaulinisch sei. Durch „Kom-  }  bination verschiedener Pauluszitate“ gelange Luther dahin, „das zeitliche Nacheinander  von Sünde und Gnade zu einem komplementären Miteinander“ zu machen (120). Daß  612auUus-

geblendet, un: das Ite Testament erscheint fast als Negativfolie des Neuen“ (452
Ferner: Paulus konnte „mıiıt dem Begrifft Gottesgerechtigkeit den Begriff der Gerech-
tigkeıt eindeutig aus dem Gesetzeskontext lösen“, während tür Luther „dieser Begriff
eın Hındernis“ WAafl, welches auf dıe Weiıse überwand, „dass 1n umgekehrter ıch-
tung vorgıing un! Ha Z als Interpretationsschlüssel tür die Gottesgerechtigkeit be-
nutzte,“ un! „diese annn als Gerechtigkeit, die VOTr Ott oilt, verstand“ 13 E 170—-209).
Da{iß damıt paulınısche un lutherische „Rechtfertigungslehre“ useinanderklaften, iıst
evıdent.

FEın Zweıtes: Luther habe den Gesetzesbegriff des Paulus erweıtert eiınem „allge-
meınen, für alle Menschen ın gleicher Weıse geltenden Gesetz“ (354 So „kommt das
(seset7z nıcht als (Gsottes besondere Offenbarung Israel 1n Blick, sondern wechselt die
Seıite und wiırd Zu unıversalen FExponent der Front aller Verderbensmächte, welche die
Sünde zum Kampf .Ott mobilisiert hat“ Un CS kommt dem unpaulını-
schen „Gesetz und Evangelıum“, die ach Luther „aufs sorgfältigste auseinander hal-
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lus autf die letzte Einheit 1in (zottes Handeln hın ausgerichtet ist“, entfalte „Luther
eben diesem ext dıe VO ıhm entdeckte Doppelhlheıit christlicher Exıiıstenz“ und hebe
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Damıt Sll'ld Wır e1ım drıtten Beıs iel Was 1n diesem Werk immer wiederkehrt, 1st der
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binatıon verschıedener Pauluszitate“ gelange Luther dahın, „das zeıtlıche Nacheinander
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SYSTEMATISCHE THEOLOGIE

Paulus „der allen Sündern se1 Tım n 15)“; 1st „Ausdruck eınes wiırkliıch
großen un: glücklichen Stolzes“ un: tührt bei Luther 1n Verbindung mıt Röm 520der Folgerung: „ Je wenıger Gerechtigkeit WIr unls zurechnen, JE mehr WIr uns selbst
richten und verfluchen und verwünschen, unermesslicher stromt 1n uns die
Gnade (Jottes hinein.“ 19) Solche /ıtate lassen theologisch authorchen! „Die bıblı-
schen Texte sınd die Folie, auf die seıne eiıgene Botschaft aufträgt,“ wobei Luther, VO

Augustinus velenkt, „e1In dezidiert eigenes Paulusverständnis entwickelt.SYSTEMATISCHE THEOLOGIE  Paulus „der erste unter allen Sündern sei (1 Tim 1,15)“, ist „Ausdruck eines wirklich  großen und glücklichen Stolzes“ und führt bei Luther in Verbindung mit Röm 5,20 zu  der Folgerung: „Je weniger an Gerechtigkeit wir uns zurechnen, je mehr wir uns selbst  richten und verfluchen und verwünschen, um so unermesslicher strömt in uns die  Gnade Gottes hinein.“ (119) Solche Zitate lassen theologisch aufhorchen! — „Die bibli-  schen Texte sind die Folie, auf die er seine eigene Botschaft aufträgt,“ wobei Luther, von  Augustinus gelenkt, „ein dezidiert eigenes Paulusverständnis entwickelt. ... Die An-  fechtung des Glaubens aufgrund seines Erfahrungsdefizits und die Verläßlichkeit Gottes  in seinem Sündenvergebung zusprechenden Wort bilden die beiden Pole des Bezugsrah-  mens, in den die Paulusbriefe nun hineingesprochen gehört werden. Der Glaubende er-  scheint als gerecht und zugleich als Sünder“ (159; vgl. z.B. 139f.; 224-227; 261). Dage-  gen St.: „Paulus sieht die Christen gerade nicht mehr als ‚Sünder‘“ (231).  An diesen Beispielen kann man erkennen, wie der Verf. im ganzen Werk vorgeht. Er  trägt eine Fülle von exegetischen Beobachtungen und systematischen Argumentationen  zusammen und legt wirklich neu die „Grundlagen“ frei (Untertitel), indem er Luther  deutlich von Paulus absetzt. Geht er dabei für Paulus weithin vom heutigen exegeti-  schen Konsens aus, so doch nicht ohne eigenständige Positionen und Korrekturen  (z.B. S. 226; 451 etc.). Dennoch bleibt die Frage, ob er Paulus immer getroffen hat. Ich  persönlich wäre z.B. skeptisch gegenüber der heute vielfach vertretenen These, Paulus  habe sich im Römerbrief gegenüber Gal korrigiert (z.B. S. 93, Anm. 93; 196; 240); wohl  hat er dort seine Gedanken weiterentwickelt. Und kann man im Blick auf Gal 3,10-14  sagen, „Gott setzte sich sogar über den Spruch seines eigenen Gesetzes, der zum Tode  verfluchte, hinweg, indem er dem Gekreuzigten Gerechtigkeit als Lebensgabe zu-  sprach“ (182; vgl. 320)? Auch wenn Gott „ihn zur Sünde gemacht hat“ (2 Kor 5,21b) —  und das heißt doch: „wir meinten, er sei von Gott geschlagen, ... doch zu unserem Heil  lag die Strafe auf ihm“ (Jes 53,4f.) —, bleibt er doch auch für Paulus der, der „keine Sünde  C  gekannt hat“  (2 Kor 5,21a). Hier muß man exegetisch weiter im Gespräch bleiben. Aber  St. macht den Weg frei, daß man nicht von Luther her mit Vor-Urteilen an Paulus her-  angeht. Und das ist echte Pionierarbeit.  Die Frage, ob der Verf. Luther immer getroffen hat, wage ich nicht zu beantworten.  Er belegt jedenfalls seine Interpretation ausgiebig mit Texten, und sein Thema ist, aufzu-  zeigen, wie Luther Paulus interpretiert hat. Da Luther zugleich systematischer Theologe  ist, nicht nur Exeget nach heutigen Maßstäben, ist ferner zu unterscheiden, ob und in-  wieweit in seinen systematischen Aussagen wichtige und richtige Positionen enthalten  sind, auch wenn sie nicht ‚paulinisch‘ sein mögen. Vielleicht hat die „existentialanalyti-  sche“ und damit universale Interpretation des Paulus durch Luther doch mehr Anhalts-  punkte bei Paulus, wenn auch nicht direkt in Gal 3 (322). Könnte es sein, daß zwar der  Exeget Luther über das Ziel hinausschießt, aber Luther als Systematiker, im Gefolge des  Augustinus, die heilsgeschichtlichen Aussagen des Paulus mit Recht „auf (sein) inneres  Leben anwendet“ (322)? Mit dieser Frage wird gewiß die Ebene des Literalsinnes verlas-  sen (vgl. auch 446), und es ist eine hohe geistliche Kunst, heilsgeschichtliche Fakten so in  die Situation der Menschen späterer Jahrhunderte hinein auszudeuten, daß es legitime  Folgerungen aus der Schrift sind. Auch auf dieser Ebene gibt es ein Ringen mit Dogma-  tikern und anderen systematischen Theologen, für das St. provozierende Anregungen  gibt (z. B. 413-480). Zumindest an anderer Stelle ist bei Paulus sehr wohl eine typologi-  sche Sicht Adams (242-247) und damit eine universale Perspektive auf die gesamte sün-  dige Menschheit zu finden (etwa Röm 3 und 5), und ein Rückgriff auf Gen 1-3 steht  nicht nur hinter 1 Tim 2,15, sondern wohl auch hinter 1 Kor 11,8-12 (dazu s.meine  Auslegung in Baumert, N., „Antifeminismus bei Paulus“ — fzb 68 —, Würzburg: Echter  1992, 296—300; und 87-96). Aber dies können hier nur Andeutungen sein. St. bringt je-  denfalls Bewegung in die exegetische und ökumenische Diskussion, für die man nur  dankbar sein kann. Dabei stößt man immer wieder auf die kontroverstheologische  Grundfrage nach dem „menschlichen Subjekt“ und seiner Freiheit (z.B. 153f.; 448). Es  wäre reizvoll, aufgrund der hier geleisteten Entfernung lutherischer Übermalungen von  neuem ein Paulusbild freizulegen, bei dem die menschliche Freiheit doch eine größere  Rolle spielt, als heute oft in Exegese und Dogmatik (Soteriologie) angenommen wird.  N. BAUMERT S. J.  613Dıie An-
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